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Ist das Gesamtkonzept der 
ambulanten operativen 
Medizin infrage zu stellen?

Editorial

Vor etwa zehn Jahren hat der Wissen-

schaftsrat in seinen veröffentlichten Thesen 

zur Entwicklung und Förderung der For-

schung in der Bundesrepublik Deutschland 

bemängelt, dass sich die wissenschaftlichen 

Gesellschaften an diesem Prozess kaum 

beteiligen. Diese Feststellung des Wissen-

schaftsrates nahm kurze Zeit später der 

Journalist Rainer Flöhl in einem Leitarti-

kel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 

zum Anlass, den wissenschaftlichen Ge-

sellschaften zusätzlich noch Untätigkeit bei 

der Festsetzung von Normen im Sinne ei-

ner Lehrmeinung vorzuwerfen. Er meinte, 

dass die in Deutschland existierenden zahl-

reichen wissenschaftlichen Gesellschaften 

die Verpflichtung hätten, über das gültige 

Wissen auf dem jeweiligen Gebiet zu be-

stimmen, und dass sie dieser Verpflichtung 

nicht ausreichend nachkommen.

Diese Erkenntnisse waren für Insider 

nicht unbedingt überraschend. Bereits in 

den siebziger Jahren des vergangenen Jahr-

hunderts bildete sich allmählich ein Zu-

stand heraus, in dem nicht die wissen-

schaftliche Gesellschaft, sondern die medi-

zinischen Gutachter vor Gericht jene Nor-

men einer gültigen und korrekten Behand-

lung festzulegen begannen, die – von der 

Rechtsprechung übernommen – fortan als 

Standards galten. Erst angesichts dieser 

Entwicklung begannen sich medizinische 

wissenschaftliche Gesellschaften und Be-

rufsverbände ihrerseits mit der Erarbeitung 

und Veröffentlichung von Richtlinien und 

Leitlinien zu beschäftigen. Die Bekanntga-

be der Texte von immer zahlreicher wer-

denden Entschließungen in den Fachzeit-

schriften hat schließlich, nicht zuletzt durch 

die Hinzunahme des Prädikats „Qualitäts-

sicherung“ und begleitende Kommentie-

rung durch Juristen, die Bedeutung einer 

Vorschrift bekommen. An diese Vorgaben 

müssen sich die behandelnden Ärzte unbe-

dingt halten, wollen sie bei jedweder Ab-

weichung von den vorgegebenen Normen 

die von einem medizinischen Zwischenfall 

begleitet sein kann, von gerichtlicher Verur-

teilung verschont bleiben.

In der 2005 in der Fachzeitschrift „An-

ästhesiologie und Intensivmedizin“ (A&I) 

veröffentlichten Entschließung des Berufs-

verbandes Deutscher Anästhesisten (BDA) 

und der Deutschen Gesellschaft für Anäs-

thesiologie und Intensivmedizin (DGAI) 

zur Qualitätssicherung ambulanter An-

ästhesien [1] wird bereits in der Präambel 

festgestellt, dass an praxis- und klinikam-

bulant durchgeführten Anästhesieverfah-

ren die gleichen Qualitätsmaßstäbe ange-

legt werden müssen wie an stationäre. Dass 

dies der Meinung beider Präsidialgremien 

entspricht, wird in dem Kommentar von 

Weißauer [4] zu der in der A&I im Janu-

ar 2006 veröffentlichten Vereinbarung zur 

Qualitätssicherung ambulanter Anästhe-

sien zwischen dem Berufsverband Deut-

scher Anästhesisten, der Deutschen Gesell-

schaft für Anästhesie und Intensivmedi-

zin und dem Berufsverband der Deutschen 

Chirurgen, bekräftigt [2].

Sind diese Forderungen realistisch und 

realisierbar?

Dudziak [3] nimmt zu dieser Proble-

matik in seinem Beitrag in dieser Ausgabe 

von „Der Anaesthesist“ (siehe S. 331) kri-

tisch Stellung. Es zeigt sich, dass nicht nur 

die Formulierung der zitierten Forderung 

Zweifel aufkommen lässt, sondern auch die 

praktische Realisierung immer wieder un-

erfüllbar bleiben muss. Die Entschließung 

geht, in Übereinstimmung mit der Mei-

nung von entsprechenden Spitzenverbän-

den der Krankenkassen, der Krankenhaus-

gesellschaft und der Kassenärztlichen Ver-

einigung davon aus, dass die Versorgung 

des Patienten in seinem Haushalt nach der 

Operation durch eine Person erfolgen soll 

und darf, die in der Lage sein muss, die 

ärztlichen bzw. organisatorischen Instruk-

tionen zu verstehen. Sie soll darüber hin-

aus physisch und mental in der Lage sein, 

notwendige Entscheidungen zum Wohle 

des Patienten zu treffen. Die Bemerkungen 

von Dudziak [3] zeigen, dass die Begleit-

personen in einigen von ihm begutachteten 

Fällen diesen Aufgaben nicht gerecht wer-

den konnten.

E Es muss die Frage gestellt werden, 

ob der Begleitperson eines Patienten 

eine so wichtige Verantwortung, 

wie die postoperative Betreuung 

nach einer ambulanten Operation, 

überhaupt zugemutet werden darf.

In der überwiegenden Anzahl der ange-

führten Fälle handelte es sich doch um sol-

che Angehörige der Patienten, die über-

haupt keine medizinischen Kenntnisse hat-

ten. Allein aus diesem Grund ergibt sich, 

dass der Qualitätsmaßstab für die häus-

liche Betreuung des Patienten, wie ihn die 

Entschließung unmissverständlich fordert, 
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durch diesen Personenkreis nicht erfüllt 

werden kann.

Wenn das ambulante Operieren infol-

ge der unzureichenden qualitativen häus-

lichen Betreuung immer wieder zu schwers-

ten Komplikationen, ja sogar zu Todesfäl-

len führt, steht das Gesamtkonzept der am-

bulanten operativen Medizin infrage. Es ist 

zu prüfen, ob insofern die Vereinbarungen 

nicht einer Revision bedürfen.
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Die neuen Reanimationsleit-
linien des European Resuscita-
tion Council vollständig auf 
Deutsch

Wissenschaftliche 

Erkenntnisse zur 

Reanimation entwi-

ckeln sich ständig 

weiter und Leitli-

nien müssen sich 

anpassen, um den 

medizinisch Han-

deln den die best-

möglichen Hilfen an die Hand zu geben. 

Entsprechend wurden die letztmals im 

Jahr 2000 herausgegebenen Leitlinien des 

ERC komplett überarbeitet und aktuali-

siert.

Die nun vorliegenden Leitlinien stellen 

die auf Europa übertragene praktische Um-

setzung der Ergebnisse der „International 

Consensus Conference on Cardiopulmona-

ry Resuscitation and Emergency Cardiovas-

cular Care Science with Treatment Recom-

mendations“ dar, die 2005 in Dallas statt-

gefunden hat.

Dabei erheben sie nicht den Anspruch, 

die einzig richtige Art der Reanimation zu 

präsentieren. Sie stellen jedoch die allge-

mein akzeptierten Methoden dar, wie Wie-

derbelebung erfolgreich und sicher ange-

wendet werden kann und es ist zu erwar-

ten, dass die neuen Leitlinien die Praxis der 

Wiederbelebung und die Reanimationser-

folge bei Herzstillstand verbessern.

Die neuen Leitlinien werden vielen ver-

schiedenen Situationen während der Rea-

nimation durch Variation des Algorithmus 

gerecht. Um das unterschiedliche Vorge-

hen trotzdem einfach und transparent zu 

machen, liegt ein Fokus der neuen Leitli-

nien sowohl auf Vereinfachung als auch 

auf Ablaufänderungen mit dem Ziel, die 

effektive Zeit für die Herzdruckmassage zu 

vergrößern. Die auffälligsten Änderungen 

betreffen das Verhältnis von Herzdruck-

massage und Beatmung, die Defibrillation 

und die Vereinheitlichung der Ersthelfer-

reanimation für Erwachsene und Kinder 

aller Altersklassen.

Versäumen Sie nicht, dieses topaktuelle 

Werk ärztlichen Handelns parat zu haben. 

Abonnenten der Zeitschrift „Notfall+Ret-

tungsmedizin“ erhalten diese Ausgabe au-
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